
Checkliste Neue lnfluenza (Nl)
Für Arztpraxen und Kliniken

L Anamnestisch unbed¡ngt zu erfragen
Ja Nein

l.l Klinisches Erkrankungsbild
o Akute respiratorische Erkrankung n n seit wann:

Symptome angeben: z.B. Husten, Bronchitis
. Fieber ffemperaturangabe!) n ! seit wann:
. Sonstiges z.B. Glieder- und Muskelschmezen,

Durchfall :

1.2 Exposit¡on
o Aufenthalt in einem Risikogebiet mit

Mensch-zu-Mensch-Übertragung ! n wann:
. Enger KontaK mit Erkrankungsverdächtigen oder tr ! wann:

bestätigten Fällen

DEFfNÍTIONEN:

Enger KonlÂkt:
HäuÍ¡ge dirckte Kontakte, z.B. häusliche Lebensgemeinschaft, ln-
timkontakte, pflegeñsche T¿itigke¡ten oder med. Unteßuchungen
oh n e adäqu ate Sch utzmaßnahmen

Vulnerable Personen:
Diese Personengruppe hat entweder ein eñöhtes R¡s¡ko, selber be-
sonders schwer zu erkranken oder durch lhre T¿it¡gke¡ten Ausbriiche
zu verursachen.

Beispiele für ctie Einstufung in d¡e Kategor¡e
,,bes onders vu I n erabet" :
Chronische Atemwegserkmnkungen, Z.n. Tmnsplantat¡on, Chemo-

therapie oder Rad¡atio oder Tät¡ge in Schuten, Kta's, Pflegeeinñch-
tungen und Kin¡ken.

Sonstige Kontakte:
Alle andercn Kontal<te gehö¡en ¡n diese Kategoríe.

Kritische Konhkeeft: lnfeld¡öse Phase eines Efurankten: e¡n Tag
vor Beg¡nn der Symptomat¡k bis 7 Tage (bei eturankten Eryachse-
nen) bzw. 11 Tage (be¡ eùrankten Kndem) nach Symptombeg¡nn

Verdachtsfall: Typisches klinisches B¡ld uncJ Exposition
o h n e P C R-L a b o ú estäti g u n g stest.

Bestiátigter Fall: Kinisch ep¡demiolog¡sche Falldefrnit¡on efüi t plus
p o s i t i ve r P C R- B e stät ¡ g u n g ste st.

1. Bei typ. klinischer Symptomatik und anamnestischer Exposit¡on:
Verdachtsmeldung an das Gesundheitsamtt

¿. beachten! lm seoaraten Raum behandeln.

Hínweis:
Diese Checkliste soll eine Unterstützung sein für e¡nen effizienten und angemessenen Umgang mit
der steigenden Anzahl Erkrankungsverdåchtiger an Nl. S¡e gilt für Standardsituationen und berück-
s¡cht¡gt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie ist kein Ersalz zu bereits bestehenden Empfeh-
lungen (2.8. RKl, CDC) bzw. noch in Bearbeitung befindlichen Leitlinien. Ziel dieser Checkliste ist,
für alle Anwender schnell Entscheidungskorridore aufzuzeigen. Es entbindet nicht von der Sorgfalts-
pflicht des jeweils Verantwortlichen, ob bei den vorliegenden Gegebenhe¡ten und den verfügbaren
Ressourcen diese Checkliste mit den dargestellten Verfahren zur Anwendung kommen kann. Sie ist
zu verstehen als ein aus der Praxis für die Praxis.

Stâtus: Endfassung Vers¡on: 1.0 Stand: 30.07.09 Seite 1 von 4



2. Spezielle Virusd¡agnost¡k auf Nl
Was? Wann? Wie? Wer?

2.1 lnfluenza-Schnellteste
Es gibt Schnellteste zum Nachweis von lnfluenza A u/o
B. Ein negatives Schnelltestergebnis bei lnfluenza A ist
kein sicherer Ausschluss für eine Neue lnfluenza!
Routinemäßig sollte daher kein Schnelltest angefor-
dert werden.

2.2 Bestätigungsteste mit PGR
Jedes Fachlabor mit molekularbiologischer Abteilung
kann -ohne dass es einer Bestätigung durch das RK
bedarf - einen Bestät¡gungstest anbieten.

Bestätigungsteste sind z.B. anzufordern in folgen-
den Situationen:

o ErkranKe mit typischer Klinik plus Exposition und erster
Fall in einer Gruppe u/o Einrichtung, d.h. neues Ge-
schehen.

. Kontaktpersonen mit typischer Klinik plus Ëxposition
und gleichzeitig gehören diese Kontaktpersonen in die
Kategorie vulnerabler Personen.

. Erkrankte mit typischer Klin¡k ohne Exposition, aber sie
gehören in die Kategor¡e vulnerable Personen

o ErkranKe oder krankheitsverdächtige Säuglinge unter
l3 Monaten sollten wegen spezieller lndikationsstel-
lung zur Tamiflu-Therapie einen Bestätigungstest be-
KOmmen.

Nicht vulnerable Kontaktpersonen oder Erkrankte
aus einem bereits bekannten Herd z.B, Familie,
Schule oder Reisegruppe m¡t bereíts bestät¡gtem
Fall benötigen ke¡ne spez¡fische vírologische ln-
fluenza-Diagnostik!

2.3 Probennahme (Abnahme innerhalb der ersten 3 Tage
nach Symptombeginn)

2.3.1 Vor der Probennahme abklären:

o Schutzausrüstung für Probennehmer vorhanden
(Kittel, Mund-Nasen-SchuÞ, Handschuhe)?

¡ Für die Virusdiagnostik gee¡gnete (d.h. m¡t steriler
physiologischer NaCl-Lösung befeuchtete)
Abstrichtupfer vorhanden?

Tupfer im Tnnsportrnediu m Íür bakteríologische Abstriche
sind ungeeignetl Es weden 2 Absttiche für d¡e PCR benijt¡gt.

¡ Geeignete Probenversandtüten für den bodengebun-
denen Versandkurier vorhanden?
Cave! Veryackungsanwe¡sung P650 beachten (s. www.tki.de):
F I ii s s i g ke itsd i ch te s P ñ m ä rg ef ä ß (2. B. K u n ststoff- M o n ove tte, )
fl üssigkeitsd¡chtes Schutzgefäß (2.8. Kunststofftöhrchen mit
Schraubve ßchluss = Sekundärgefäß).
Zw¡schen PñmäF und Sekundäryef¿tß muss e¡n saugf¿ihiges Mate-
nal sein. Dleses Sysfe m kommt ¡n e¡ne zusätzliche Außenve@a-
ckung (bauañgepùft) zum T'anspott:
Diese Verpackungen sind übet die Laboratoien erhältlich!

n
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n
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2.3.2 Probennahme
o l. Tupfer: Nasenloch links und rechts
o 2- Tupfer für Rachenabstrich
o Probenversandschein für das Labor ausfüllen

Nasen- und Rachenabstriche in das Primärröhrchen geben und fest verschließen. Nach vollständi-
ger Verpackung die Probentransporthülse und den Anforderungssche¡n in die Probenversandtúte
geben und mit dem Routine-Laborkurier verschicken. Sammelkurierfahrten be¡ größeren Laborent-
fernungen sind möglich. Eil-Sonderfahrten sind nur in begründbaren Einzelfällen erforderl¡ch
und sollten möqlichst vermieden werden.

3. Weiterführende Maßnahmen bei Erkrankten

Nach Möglichkeit ambulante Versorgung analog der saisonalen lnfluenza!

3.1 Stationäre Versorgung
Cave! Nur wenn mediz¡n¡sch ind¡z¡eñ oder zur besseren Kontrolle
n¡cht zuve d äss¡ge r P at¡e nten.
lCDl 0 GM 2009: Code J09 fiir d¡e Neue Influenza
Bei ,,Nein" bitte weitermachen bei 3,2,
o lsolationszimmer in der Klin¡k

Maßnahmen (Hygieneplan) für die Klinik-Mitarbeiter
vorhanden
Tamiflu oder Relenza-Therapie (5 Tage) für den be-
stätigten oder wahrscheinlichen Fall nur nach stren-
ger äztl¡cher lndikationsstellung!
Cave! Nebenwifuungsprofil

tr
n

n

n
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Ja Nein

trnnn

Ja Nein

nn

Nein

!

selt wann:

seit wann:

seit wann:

n seit wann:

Während des stationären Aufenthaltes 7 Tage lsolation(Kohorte). Bei länger bestehender Krankhei
wird die lsolation bis zu 48 Stunden nach Sistieren der typischen Symptomatik aufrechterhalten.
Wenn eine frühere Entlassung aus der stationären Behandlung möglich ist, sollte die lsolation ana-

der genannten Zeitintervalle in der Häuslichkeit werden.

3.2 Ambulante Versorgung
lst ¡mmet zu favois¡eten, wenn med¡z¡nisch ve¡fretbar.
lm EBM ist zur Fallkennze¡chnung bei der Behandlung von Perso-
nen, d¡e an Neuer lnfluenza etkrcnkt sind. im EBM die Z¡ffer 88200
vorgesehen.

o Häusliche lsolation Erkrankter für maximal 7 Tage
. Belehrung über Hände- und Hustenhygiene
. Tamiflu oder Relenza-Therapie (5 Tage) für den Er-

krankten nur nach strenger ärztlicher lndikationsstel-
lung und Pat¡enten-Aufklärung(Hausazt)

Säuglinge unter 13 Monaten sind für die Tamiflu-Therapie ¡n
stat¡onäre Überwachung zu geben. Die Indikat¡onsstéllung
hat nach den Le¡tlinien der DGPI nur m¡t pädiatrisch infektio-
logischem Kons¡l zu erfolgen.

4. Umgang mit Kontaktpersonen
Kontakt während des infekt¡ösen Zeitraumes G I bis + 7
Tage) zu e¡nem bestät¡gten oder Verdachtsfall

n

Ja

n wann:
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4.1 Enge Kontakfpersoneñ:

4.1.1 Besonders vulnerable Personen

. Namentliche Erfassung der Kontaktpersonen n n

. Tamiflu-Prophylaxe nach ärztl. Aufklärung und
strenger Indikat¡onsstellung für l0 Tage n n seit wann:

. Häusliche Isolation für zunächst 2 Tage, dann Ein-
zelfallentscheidung z.B. persönliche Hygienemaß-
nahmen wie Tragen eines Mund/Nasenðchutzes ! tr seit wann:

o Nasen-/Rachenabstriche für d¡e PCR-Diagnostik
bei besonders vulnerablen Personen in ein Fach-
labor schicken n n wann:

. Tägliche selbst durchzuführende Gesundheits-
Koñtrolle( Fiebermessung) fúr 7 Tage n n seit wann:

. Bei Symptomen Hausazt informieren!

4.'l.2 Ênge Kontaktpersonen, die nicht zu einem
besonders vulnerablen Personenkreis gehören:

. Routinemäßig keine namentliche Erfassung der
Kontaktpersonen

. Keine rout¡nemäßige Tamiflu-Prophylaxe
o Gesundheitskontrolle durch den Betroffenen selber

für 7 Tage: telefonische Benachrichtigung des
Hausarztes nur bei Auftreten von Fieber und/oder
Zeichen eines grippalen lnfektes ! n seit wann:

. Häusliche lsolation für 2 Tage nach Kontakt n n seit wann:
Cave! Keine routinemäßige Wrusdiagnostik.

4.2 Sonstige Kontaktpersonen
¡ Keine lsolation und/oder Tamiflu-Prophylaxe

Cavel Kei ne Vi rusd¡agnosti k.

¡

l.

I

a

Therapeuten und Pflegepersonal, die unter Einhaltung der Standard-
hygiene enge KontaKe zu Erkrankten hatten, brauchen nicht isoliert werden!
Bei negat¡vem Bestàtigungstest alle Maßnahmen insbesondere die
medikamentöse Therap¡e oder Prophylaxe beenden.
Standardhygiene ¡n Untersuchungsräumen ist ausreichend
Keine speziellen DesinfeKionsmittel notwendig. Gelistete StandarddesinfeKions-
mittel mit dem Hinweis ,,begrená viruzid" sind ausreichend.
Patienten unter dem Verdacht lnfluenza sollten nach Möglichkeit in einem separa-
ten Raum warten bzw. behandelt werden. Für notwendige Kontrolluntersuchungen
kann der Patient zum Ende der Routinesprechzeiten einbestellt werden.
Bei engen KontaKen z.B. körperliche Untersuchung mit der Gefahr der Exposit¡on
gegenüber infeK¡ösen Aerosolen nach Möglichkeit Tragen einer FFP-2 Maske
Tamiflu ist bei ambulanten Patienten über den Hausará zu verordnen.
Nicht stationäre Patienten, die z.B. außerhalb der Sprechze¡ten ¡n die Rettungsstel-
len kommen und Tamiflu benötigen, können mit einem Pr¡vatrezept versorgt wer-
den. Diese Pat¡enten müssen sich dann das Geld für die Azneimittel von der Kas-
se zurtlckholen.
Bei der Anamneseerhebung ist insbesondere nach vorangegangenen lnfluenza-
impfungen und Tamifluprophylaxen/-therapien zu fragen !

Die Frage nach KontaKpersonen des Erkrankten hat primär das Ziel, die sog. Vul-
nerablen Personen schnellstens zu erfassen und zu schützen.
Diagnostik und Therapie für.ambulante Patienten gehört zum Aufgabenbe-
re¡ch der niedergelassenen Arzte! Außerhalb der Sprechzeiten können s¡ch d¡e
Patienten an den über die KV geregelten ,,Kassenärãlichen Bereitschaftsdienst"
wenden und sollten nur im Notfall die Rettungsstellen der Kliniken aufsuchen.
Die Ermittlung der Kontaktpersonen und dÍe Aussprache von Tätigkeitsein-
schränku durch das Gesundheitsamt!

a
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